
die Lieferung abgeschlossen ist,

der Verkäufer dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die Abnahmefik-
tion nach diesem § 7 mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat,

seit der Lieferung 10 Werktage vergangen sind oder der Auftraggeber 
mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (z.B. die gelieferte Ware
in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung 10 Werktage 
vergangen sind und

der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem 
anderen Grund als wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, 
der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beein-
trächtigt, unterlassen hat.
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